
Karl-Jürgen Bieback 
Der Versuch, neue Selbständigkeit 
und Scheinselbständigkeit sozial­
staatlich zu regulieren 

Ober den möglichen Schutz von Personen. die formal selbständig sind. tazsächlich 
aber abhängige Arbeit leisten (Scheimelbsländige), ist in den vergangenenJahren 
hefrig diskuriert worden. Der Autor stellt die neue gesetzliche Regelung zum 
Schutz der 5cheimelbstärldigeTl dar. Obwohl er sie grundsätzlich für richtig },ält, 
ver'weist er aber d4rauf, daß sie zu zögerlich ist und vor allem im Sozialver­
sicherungsrecht keine ausreichenden Sicherrmgsformen vorsieht. Die Red. 

Eines der umstriuensten Projekte der neuen rot-gronen Koalition war der Versuch. 
mit dem Gesetz zu Korrekruren in der Sozialversicherung und zur Sicherung der 
Arbeitnehmerrechte vom [9. 11. [99S' (Korrekrurgesctz 1999) über eine Neufassung 
der SozialversicherungspOicht in § 7 Abs. 4 SGB IV das Problem der Scheinsclbstän­
digkeir zu regeln. Scheinselbständigkeit liegt vor. wenn Erwerbstärige, die faktisch 
und materiell-rechclich als abhängig Beschäftigte arbeiten, formal-rechrlich und von 
der Ausgestalrung ihres Venrages her jedoch wie Selbständige behandelt werden. 

Folge der (formal-) rechtlichen Zuordnung der Scheinselbständigen zu den Selbstän­
digen isr, daß [ür sie alle oder fast alle arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen 

Schutznormen entfallen. Der neue § 7 Abs. 4 SGB IV sollte die Durchserzung der 
SozialversichenmgspOichr erleichtern, indem er d~nn, wenn bestimmre Merkmale 

wirtschaftlicher oder sozialer Abhängigkeit vorlagen, eine sozialversicherungspflich­

tige Ikschäftigung vermutete. Der Protest gegenüber dem Korreklurgeselz 1999 war 
aber so srark, daß es schon nach einem Jahr durch das Gesen zur Förderung der 

Sclbsrändlgkeit v. 20. 12. 1999' (Neuregelung 2000) abgelöst wurde. Ursache dieser 
ersten " Kehnwende". der dann später 50 viele im Umweltrecht (Aromausstieg) und 
Sozialrecht (Reform des BaföG, des Wohngeldes, der gese(zlichen Renten) folgten, 
w:!r - so die These dieses Aufs:uzes -, daß das Problem nur nach den traditionellen 
Mustern der Sozialpolitik wahrgenommen wurde, die Lösung ebenso traditionell 
und entsprechend »unmodern« blieb und sich hier kein ncues Konzept sozialstaar­
licher Incervencion abzeichnete. das auf breite gesellschafrliche Akzeptanz stoßen 
könnte. 

1 BGB!. 1998 I. S_ ;84 J. 
1 EGBI. 10. I. lCOO J, S. 2. 
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3° J. Das Problem und die Notwendigkeit seiner Regulierung 

1. Auf7.osung der Formen abhängiger und selbständiger Arbeit 

Das Problem der ScheinseJbständigkelt kann nur im weiteren Zusammenhang mit 
den neuen Organisationsformen der (abhängigen wie der selbständigen) Arbeit, der 
Auflösung der Komuren des klassischen Arbeitsverhältnisses und der EnLStehung 

einer »neuen Selbständigkeit« verstanden werden.) Zunehmend lösen sich die SOZIO­

ökonomischen und rechtlichen Fixpunkte »abhängiger Arbeit« auf, die traditionellen 
rechtlichen Kriterien der persönlichen Ablüngigkeit des Erwerbstätigen vom Ar­
beitgeber, die Weisungsabhängigkeit, das Direkrionsreclu des Arbeitgebers über Ort, 
Zeit und Inhalt der Arbeitsleistung und der Einordnung des Erwerbstätigen in eine 
nbeirsteilige Organisation. 

• Der Ort der Beschäftigung ist für viele nicht (mehr) der räumlich klar abgegrenzte 
Herrschaftsbereich des Betriebes (Telearbeit; Außendienst). Diese »Enrbetrieb­

liehung. abhängiger Arbeit laßt das rechtliche Kriterium der Eingliederung in 
den Betrieb verblassen und wird auch bei der anstehenden Reform des Betriebs­
verfassungsrechts eine Rolle spielen.< 

• Lage und Dauer der ArbeitszeIt sind so wenig festgelegt, daß sie den Arbeitenden 
viele Spielräume lassen können (nVertrauensarbeitsl.eit«). 

• In den Dienstleistungen und selbst in der klassischen Industriearbeit (z. B. Grup­
penarbeit) erlangen viele Arbeitnehmer große Spielräume bei der Bestimmung 
ihrer Arbeitsorganisation und ihrer Arbeitsinllalre. 

• Gleichzeitig können selbst die "alten« Selbständigen über neue Organisations­
methoden (z. B. der Kaufmann im Franchiseverbund') und über die Mittel der 
Telekommunikation6 in einem Maße direkt und indirekt von ihren" Wirtschafts­
partnern« kontrollien werden, das früher unvorstellbar war. 

• Es gibt eine neue Kultur der ,.Selbständigkeit«,! die stark staatlich geförderr und 
allmählich gesellschaftlich akzeptiert wird, auch wenn Selbständigkeit oft nur das 
geringere Übel gegenüber Arbeitslosigkeit isl.' 

Neue Selbständige sind z. B. die freien Mitarbeiter im Außelldienst, in der Entwick­
lung von Produkten, der Kundcnberreuung, in den Medien ete_ I m Gegensatz zu den 
~alten Selbst?indigen~ (Handwerker, Bauern, freie Berufe und Kaufleute) sind die 
"neuen Selbständigen q nicht auf bestimmte Tätigkeiten beschränkt und haben völlig 
unterschiedliche, off nicht standardisierte Qualifikationen.9 Ihre Zahl steigt"n vor 

allem auch die der Selbständigen, die keine Arbeitneh mer Innen besc häftigen," und in 
Deutschland gerade auch durch Übergänge von abhängiger Arbeit in die Selbstän-

j V~I. Böge nhold /LcidH . WSI-Millcilunscn 20M. 7791f.. HAim. Sooi,1 Change ,nd lnno\·"ion In tho 
Labour Market. Q Ä(ord 1999. 

4 Vbl. M. Tamn\, AuR ~o"".., . 408 {f.: M. Burghard, 11 .• . , AuR 10M. '05 If. 
s l'ran.:.hiscnchme r können je ,,>eh Aw gcstaltun g des Von rags\'crh i ILni"cs "be;t1- und s07.i,lrcchtlicn 

Arbc itm·hmcr , ein; \<gl. -SchmidL/Schwcrdtn cr, Schcinsclbst iindig koit, t. Alln. '999, R,. H7 ff. 
6 K. Li nnen kohl, BB 1998.45 H. 
7 VgJ. die Wied ergabe offiziell tr VabutD,'rungen eill es bre i"·,, Spektrums poli,isch" Akteure bei R. Si",". 

Sozi., ler Forudlrill '998. 1 S >. Anm. I. 

S K. inn enkohl, BE ' 999. 48. 
? Allg. 7.ur E~twickl\J l1g der Selbs tiincl ige n: !VSS u~.1 CANAM (Hr g.). So;;i,Jlo Sicherhei t und di e (n'­

wicklung der sclb",ndigo n Erwcrhstöti gkcit ,Julkrlulb dn l..a~dw i n,c ha(\, C ,·nl '99g. sowie Bö gen hold l 
Leicht. WSI - Mi,'c iluJ1 g,·n lC~O . 7i 9 !f. 

'0 ZUr En,wicklung A. FJ":\nco, Sdb.$t ändige ~ullerhJ\b der L.ndwirtscha(t jn der r:urop ii i~ch cn U nion. in: 
IVSSICANA M (Hrsg) (Fr>. 9). 17 Ii.o T. Kruppefl-l. Q,<chmans kilK . SchÖnn""",. S.lb51ä ndi ßkci t: Bc­
sch.iftiguIlgsdy ,,,,mik ifl der ElI rop:i ischen Union . inior Ml 5EP N r.64! r99S .. \6 H. 

1 t Bögcnhold/Lcich t und Evcrs!\Xiii mall s. WS1. Mir tei lungl"n 2000, 779 Ir. un d 788 Ir. 
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digkeir." Typisches Beispiel ist der LKW-Fahrer, der seinen LKW pacluet und nun 
für die alte Spedition als .Sclbsrändiger« fälm; dann isr seine Zugehörigkei! zur 

Sozialversicherung und zum Arbeitsrechr zumindest unsicher. Dennoch wäre es 
falsch zu meinen, alle oder die meisten .neuen Selbständigen" seien "Scheinselbstän­
dige«,') Denn viele "neue Selbständige « sind tatsächlich und rechtlich selbständig. 
Das gilt auch für jene Bereiche, in denen tr;tdilioncll "Selbständige- und »Arbei!­
nehmer« dieselben Arbeiten verrichten (freie Mitarbeiter in den Medien, Außen­
diensl von Versicherungen und Handel). Die bisher grundlichsre empirische Unter­

suchung des Forschungsinstiruts der Bundesanstalt für Arbeit'< ergab, daß ca. 2,9% 
aller Erwerbsräcigen, d . h. ca. I Millionen Personen, in ihrer Haupterwerbsrätigkeit 
zu dem Graubereich jener Erwerbs!ärigen zählen, die im wesentlichen nur für einen 
Aufrraggeber tätig sind und die selbst keine eigenen Arbeimehmer beschäftigen und 
nichr sozialversicherr sind, Davon sind nach den rraditionellen rechelichen Abgren­
zungskriterien der Rechtsprechung ca. 48% Selbständige, c • . 20% Arbeitnehmer, also 
eindeutig .Scheinselbsc.'indige«, und 30% nicht eindeutig als Selbständige oder Ar­
beitnehmer einzustufen. 

2. Die zu lösenden rechtlichen Probleme des sozialstaatlichen Schutzsyslems 

a. Inflexible Spaltung zwischen abhängiger und selbständiger Arbeit 

Während sich im Elwerbsleben die Grenzen zwischen Selbständigkeit und abhän­
giger Arbeit verwischen, bauen Arbeirs- lind Sozial recht auf einer krassen Polarisie­
rung auf. Wer ArbeitnehmerTn ist, ist im System und genießt dessen vollen Schutz. 
Wer es nicht ist, isc draußen und wird nicht geschützt.' I Übergänge, Zwischenformen 

gibt es kaum. Das Arbeitsrecht kennt mit der Figur der .arbeitnehmcrähnlichcn­
Person zwar einen Zwischentypus, der in einige Schurzsysteme einbezogen worden 
ist, wie in d.s Tarifverrragssystem (§ 12a TVG), den Arbeitsschutz (§ ). Abs . :1 Nr. 3 
ArbschG), das Urlaubsrecht (§12a BUrlG) und die Arbeitsgerichtsbarkeit (§ 5 
ArbGG). Die Definitionen der Arbeicnehmerähnlichkeir sind unterschiedlich. Bei 

einer Gruppe reicht es aus, daß die Selbständigen wirtschaftlich abhängig sind (vgl. § s 
Abs. I S.). ArbGG, § 2 Ahs. I Ne 3 ArbschG. § 2 S.l BUrlG).'o Bei einer zweiten 
Gruppe (§ J 2a TVG) und nach der Rechtsprechung des BGH'7 sind zusätzlich zu 
dem Kriterium der wirtschaftlichen Abhängigkeit noch eine den Arbeitnehmern 
vergleichbare soziale Schurzbedürftigkeit'8 sowie zusätzliche Voraussetzungen er­
forderlich. Schon im Arbeitsrecht sind dies vereinzelte Insellösungen. Nicht einmal 
dem Vergleichbares hat das Sozialrecht. Das System ist also extrem inflexibel und 
unrerschiedlichen sozialen und ökonomischen Anforderungen nichr angep.ßr. 
Da zunehmend mehr Aufgaben von ihrer Struktur und den organis3corischen An-

IJ T. K rtl pp('/H. O Sc!lInallski/K. 5chönrnann (rn, 10), 4Üf. 
I) Dies scheint im intem.lio n.I." Vergleich wo hl eher eine deutsche Wonbildung und wo hl auch ein 

deutsches Verständnis de, Proble"1' zu sein. Vgl. die D iskussion die>,s Begriffes vor dem englischen 
H intergrund bei D. Will i" ms, Imcrn.tion.l~ Revu e für SOl.i.l< Sicherheit ,11999, iff., 27((, 

14 H. Dielrich, Erw <rbwcrh. lten in der G rluzo nc von ,tl b. I Jlldig~r und "bhiing iger Arbeit. Beitr.ige zur 
Arbeit m,lrkt· und ß(Tl1(sior~c hl1ng IJd. lOS. 1998, '41 H,; Empirisch(' ß<runde zur ,5chcinsclbs<ändig­
k" il ' , IA13·WerkSlmbcriclll 7h 996. Die Untcr,u"hung fa nd Ende 1993 '!.all. 

I S Ki"r7.u Bieback, 507.i"lcr Fomchl'ill '999, 166ff.; ihm folgend Schlegel, NZS 2000. 4'1 (f. 
,6 Vgl. "um Be'n(( de r >rbcit nchmcr.ihnlichcn Person insbcsondtr< Bocl11ke, Zf" 1998, .85 (L.)17!!' und 

l-lromldka, NZA 1997, 11491(, 

'7 ßGI-! Z IP '998,1104,21.07; ZIP ' 99 S, 1176, "79, 
18 Vgl. hic 17.u ,uch H ohmeislC<, N ZS '999. '79. 180. 

jJ 
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j.J. forderungen her alternativ von rechdich und tatsäcWich Selbständigen einerseits oder 
von abhängig Beschäftigten andererseits erledigt werden können, schafft das hohe 
und infleliible Niveau des Schutzes durch Arbeits- und Sozial recht Anreize und 
Möglichkeiten für den Auftraggeber, dieses Niveau mit hohem Gewinn zu vermei­
den. Statt dieses Ungleichgewieht dadurch zu beseitigen, daß das Schutzniveau des 
Arbeits- und Sozialrechrs auf das niedrigere Schutzniveau der selbständigen Arbeit 
gesenkt oder es völlig in Einzelcypen aufgelöst wird, sollte das Schutzniveau der 
selbständigen Arbeit dem der abhängigen Arbeit angeglichen werden. Denn es isc 
sozialpolitisch gerechtfenigt, den Selbsliindigen mehr Schutz zu gewähren. 

b. Fixpunkt der Schutzsysteme: ein notwendig unzulänglicher Prozeß. die 
Arbeitnehmer/nnen-Eigenschaft festzustellen 

Ein zweites Problem liegt in der rechtlichen Strukrur des Begriffs der .abhängigen 
Beschäftigung«. Sie soll alle möglichen Fälle erfassen lind ist desv.rcgen notwendig 
offen. Sie ist das, was man einen »Typus,," oder - nach anderem methodischen 
Verständnis - einen extrem vagen BegrifPo nennt. Das Merkmal der persönlichen 
Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit wird durch mehrere gleichwertige K,ite­
rien besnmmt, die in unterschiedlicher Inlensirät vorliegen können, etwa die Ab­
hängigkeit bei der Bestimmung des Arbeitsinhalrs (von der Arbeit am Band bis zur 
Tätigkeit als Chefarzt) oder die Abhängigkeit in de.r Bestimmung der Arbeitszeit (von 
der Schichtarbeit bjs zur rein auf den Arbeitserfolg orientierten Arbeitszeitgeslalrung 
im Außendienst). Erst in einer Gesamtwerrung wird dann fescgestellc, ob die Ele­
mente überwiegen, die für eine abhängige Beschäftigung sprechen. Solche Typusbe­
griffe sind der Rechtsordnung nicht fremd. Auch wenn ihre Anwendung im Einzelfall 
nur schwer bestimmbar und vorhersehbar ist, sind sie notwendig und unter rechts­
staatlichen Gesichtspunkten gerade auch für den Arbeitnehmerbegriff akzeptierc." 
Typusbegriffe sind aber in der Rechrspraxis problematisch, wenn mit ihnen der 
Schutz von Personen umschrieben werden soll, die sozioökonomisch unterlegen 
sind. 
Keine Begriffsbestimmung des persönlichen Geltungsbereichs von Sozialversiche­
rungs- und Arbeitsrecht ist gegen die freche Nichtbeachtung und Umgehung gefeit. 
Dagegen hilft nur eine effektivere Kontrolle. Bei kleinen »neuen Selbständigen (" die 
zwar dauerhaft nur für einen Auftraggeber arbeiten, deren persönliche Abhängigkeit 
zum Verrragspanner aber erheblich gelockert ist und die Tatsächlich größere wirt­
schaftliche Spielräume haben, ist es kein »Mißbrauch«. wenn sie wie echte Selbstän­
dige behandelt und ihnen die Rechte als Arbeitnehmer vorenlhalten werden. Letzt­
lich hängt alles vom "Einzelfall .. ab, und das heißt, die Arbeitgeber haben große 
Spiclräume, ein Beschäftigungsverhältnis so auszugestalten, daß es zu Recht als 
selbständige Täligkeit behandelt wird; wegen der schwierigen Kontrolle ihrer Ent­
scheidung können sie aber auch eine tatsächlich abhängige Beschäftigung erst einmal 
als »Selbsliindigkeit« deklarieren. Oft mag der Beschäftigte dabei mitspielen, oft kann 
diese Praxis auch gegen seinen Willen durchgesetzt werden. Ersc wenn er sich wehrt 
und dann auch erst nach einer Reihe von EinzelkonrrolJen und Prozeßen wird sein 

Status geklärt. 
Im Arbeitsrecht wird die Starusemscheidung des Arbeitgebers nur dann überprüft, 
wenn eine Seile nicht mehr an der Selbsr.iindigkeit festhaltcn will. Dies ist meist erst 

'9 Vgl. Miinch ArbRll{;chardi . § ' .I RII. 4' m.\V.N. All!;. zum Typus P.1wlow,xi, MedlOde nlehrelur Jurist"" 
3. Auflage) 999, Rz. 146 H. 

,0 Zum vagen Begriff Koch/Rüßmann, JuriSli5ch~ Begründul1gslchrc, ' 9 S~, 67 (f. 
2 I BVerfG vom 20. S· 1996, NZS 1996, I H ff. 
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der Fall. wenn der Auftraggeber/ Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis gegen den 
Willen des/der Beschäfligten löst. Ganz anders im Sozialrecht. Hier geht es um eine 
staatliche Pflicht zur Sozialversicherung. die hoheidich durchgesetzt und hoheitlich 
kontrolliert wird . Auch die einvernehmlich als selbständige Tätigkeit durchgeführre 

Beschäftigung müssen die Sozialversicherungsträger von sich aus komrollieren 
(§§ 2oh, 20P SGB IV). Letztlich haben aber auch sie wenig Möglichkeiten, wenn 

beide Seiten am Status eines Selbständigen festhalten . 
Ein Teil des Problems der neuen Selbständigkeit und der n$chcinselbständigkeit« liegt 

also darin, daß die soziale und winschaftliche Abhiingigkeit im Arbeits- und Sozial­
recht dem Arbeitgeber die Geslalrungsmacht zur Umgehung des sozialen Schutzes 
gibt, die Arbeitnehmer dabei freiwillig oder gezwungen mitspielen und die hoheit­
liche Kontrolle der Sozialversicherungsträger versagt. Ein Rclormansatz muß des­
halb sein, diese Konrrollmöglichkeit zu stärken. Aber ein solcher Ansatz greift viel zu 

kurz. Dies zeigt gerade das Schicksal des ersten Korrekturgesetzes von 1999. das vor 
allem die Mine! der "hoheitlichen Kontrolle« stärken wollte. Denn einmal ist ein 
Venragsverhältnis zwischen zwei Personen von außen nicht zu kontrollieren, wenn 

beide Seiten »mitspielen«. Zum 4nderen greifr auch hoheitliches Komrollhandeln hier 
zu kurz, sollte man besser die ökonomischen Anreize der Flucht in die Selbstän­
digkeit beseitigen und/oder an die Interessen und die Kooperation der Betroffenen 
anknüpfen. Mehr Kooperation brachte die Neuregclung 2000 (unten H.). Der Abbau 
der D ifferenz zwischen dem Schutz der abhängigen und der selbständigen Arbeit 
wird weiter unten thematisiert (unten UL). 

J. Sozialpolitische Gründe, den sozialen Schutz neuer Selbständiger zu 
regulieren 

Staatliche Intervention in den Prozeß. der zum Wachstum der »neuen Sc.lbstän­
digkeit" führt. ist aus jenen Gründen gerechtfenigl, die allgemein für eine staatliche 
sozialpolitische Imervenrion sprechen: 
Schlaz der Person, Garantie ihrer Menschenwürde und ihrer Crundbedür[nisse: Viele 
der peuen Selbständigen sind genauso abhängig vom Verkauf ihrer Arbeitskraft wie 

ArbeitnehmerInnen. Allerdings fehlt es in Deutschland an Untersuchungen über die 
soziale Lage und die Schutzbedürftigkeit der »neuen« kleinen Selbständigen. Eng­
lische Untersuchungen über die Lebenslage Selbständiger außerhalb der ... freien 
Berufe u und "Professionen « zeigen, daß die Selbsrändigen während der Erwerbsrii­
ttgkeit wie im Alter eher niedrigere Einkommen haben als vergleichbare Arbeit­
nehmer." Es kann vermutet werden, daß dies auch für Deutschland gilt.') Aus den 

Daten des Mikrozensus ergibt sich für Deutschland nur sehr allgemein, daß bei vielen 
Selbständigen das Einkommen nicht höher ist als bei den klassischen Lohnemp­
fängern . '~ Und Selbständige unterliegen denselben Risiken wie abhängig Beschäftigte 

12 J. Rub<ry/J- brnshaw/ ß. ßurchdl, e w lo rm , 01 pallerns of cmplo)'mcnt: Thc ro l<-01 seJf-cmploymeni 
in l\ri,~in, Nomos, BWcn· l\adcn ' 993: A. Corden. Sel bs!ii1ldige Erwcrbsl.ätigc im Verfinigren Königreich: 
Eingebunden oder ausgcgrcrl7.l?, Inl cr n .. io,,"l. Revue fur So~i.k Sid,erheil ,/0999. 371f., 49IjO.; ~ . 
Me.ger/G. CDurllJ. Mo,., lee, Sclf·cmployrnent .nd ,he di ' lribur;on 01 incorne, I"s,irme 01 M.npowcr 
Studies, Brigrhon, !994;T. E>rdlcy/ A. Cordon, Low inco111" sell-cr"I1 ployment: Work, bcnen" and living 
standards. Aldershol, E"gJand ! 996 . Ähnliche Ergebnis.," fü r Au slr.lien: T brdlcylR. Brldbury, Seil· 
cmploymenl lnd Socill Security, SPRC RCPOrlS .nd ProcC<ding' Nr. '». '997 und B. Bradbury, Ar" the 
Lo", Income Self·e mploycd Poor? SPRC Discussion P.pers Nr. 7}, t997· 

'3 Einige D:llen bei: BögenholdJLeicht und Gotlsdull/Schndl. WSI 121>000, 779ff. und 804 H. 
2~ F.chingeriOeischlager. Selbst, ndige und ihre Ahcl"svo rsorgc, ZeS-Arbei" popicr Nr. }I>oeo. 

JJ 
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34 auch (Krankheit. Berufsunfähigkeit, Alter, Pflegebedürftigkeit). All dies sind die 
Gründe, weshalb der deucsche Sozialstaat viele der ,.alten Selbständigen ... (Landwirte, 
Handwerker, Künstler) in die Sozialversicherung einbezogen oder für sie eigenstän­
dige soziale Schutzsysteme (freie Berufe) geschaffen hat.' l 
Wahnmg allgemeiner Interessen: Wegen ihres oft unsteten Einkommens und man­
gelnder Vorsorgefähigkei( und -bereicschaft ist der Gefahr vorzubeugen. daß Selb­

ständige selbst zu wenig zu ihrer sozialen Sicherung beitragen und im Risikofall von 
der allgemeinen Sozialhilfe unrerhalten werden mussen. D ie Systeme der soz;ialen 
Sicherheit erfüllen allgemeine Aufgaben) die die Privarversicherung nicht erfüllen 
kann und an denen ~lIe Erwerbstätigen ein Interesse haben, so daß auch alle an ihrer 
Finanzierung beteiligt sein solllen: Vorbeugung gegen die allgemeinen Risiken (z. B. 
aktive Arbeicsmarktpolilik, Gesundheitsaufklärung) PrävenrioI1) Unfallverhürung) 
Mitgestaltung der sozialen Infrasuukrur (z. B. Planung und Kontrolle sozialer Dien­

ste) sowie Umverteilung zur Fin~nzierung des Schutzes der weniger Leisrungsfähi­
gen. 
Effektiv ierung ökonomischer und gesellschaftlicher Prozeße, die ohne staatliche In­
tervention suboptimallaufe-n würden : Die stärkere soziale Sicherung der Selbstän­
digen kann die Akzeptanz der Selbständigkeit erhöhen und sie don fördern, wo sie 

ökonomisch sinnvol! ist . Um wircschaftlich und sozial optimale, inceressensgerechte 
Regelungen und Strukturen zu erreichen) müssen lnformationsasymmetrien und 
Machcungleichgewichte beim Aushandeln der Arbeitsbedingungen und des sozialen 
Schurzes ausgeglichen werden . 
Gleichbehandlung gegenüber den »a1ten Selbständigen«: Die "alten Selbständigen«, 

die Heimarbeiter) Landwirte) Handwerker) freien Berufe und Künstler sind schon 
weirgchend in den Schutzbereich der Sozialversicherung und des Arbeitsrechts (so 
die Heimarbeiter) einbezogen. , 6 Dies gilt auch für eine so heterogene Gruppen wie 
die Künstler und Publizisten, die eher noch weiter entfernt vom Sektor der ~ ab­
hängigen Beschäftigung .. sind als viele ~neuen Selbsländige~. 

J 1. Reformen der neuen Regierung 

I. Effektivierung der Sozialversicherungspflicht ? 

Das Korrekcurgesetz 1999 wolhe mit der Neuregclung des § 7 Abs. 4 SGB [Vaus­
drücklich die Durchsetzung der Sozialversicherungspflic ht verbessern und dadurch 
d ie Scheinselbs~nd igkeit abbauen." Eine sozialversicheruogspflichtige Beschäfti­
gung sollte bei einer (schein-)selbsrändigen Person vermutet werden, wenn sie von 

vier Krirerien (keine Beschäftigung eigener A rbeir.nehmer. nur für einen Auftraggeber 
tätig) typische Arbeitsleistung von Arbeitnehmern, keine uncerllchmerische Tätigkeit 
am Markt) zwei verwirklichte. Die gJeich~eitig verilbschiedete Rentenversicherungs­
pflicht kleiner) "arbeitnehmerähnlicheroc Selbständiger (ohne eigene Arbeilnehmcr; 
vorwiegend ein Auftraggeber) in §.2 S. I Nr. 95GB VI diente nicht so sehr dem Abbau 
von Diskrepanzen im Schutz zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen, sondern 

sollte ebenfalls nur .. der zunehmenden Erosion des versicherten Personenkreises 

'! ßiobatk. SO l-iak r Fomch,;u '999. 167 11.; fach ;n gcr!Oel.chl ~gcr (Fn.l4). 1 0 , 19 ff .; F,\chingcr, Erwe;lo­
n.1 ng des vcr>ichcrtcn Pcrsoncllkrc;, es auf Sdbsliindigc- Ei ni ge Anmerk ungen ~Um DJ B· Moddl, in: Ru;! 
(Hrsg.), Eigenständige AIIC rssich<rung von Fr~ucn . 2000, 'U, '47 ff. 

,6 Bi('back (Fn. 2\ ) und Faching-.;Oclst hlägcr (1'n.14). 

'7 ßT· D". ',1/45 S·4)· 
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durch die wachsende Überführung von Beschäftigungen in Hbeirnehmerähnliche, 
sei bständ ige Tätigkeiten entgegenwirken". ,I 
Die Reform war also allein darauf konzentriert, die hoheitliche Kontrolle LU ver­
bessern und die traditionelle Grenzziehung zwischen abhängiger und selbständiger 
Arbeit zu stärken. Ein weitergehender sozialpolitischer Reformansatz war nicht 
erkennbar, und dementsprechend schnell reagierte die Bundesregierung auch auf 
die Z'lhlreiche Kritik an dieser Neuregelung. 
Der heftige Widerstand rührte aus unrerschiedlichen Gründen:'~ 
- Sozial- und wirtschaftspoljtisch passen die traditionellen SanktiOnen gegen Schein­

selbständigkeit - für vier Jahre nachträglich Beiträge gern. § 2.5 5GB IV - nicht mehr 
in die Landschaft. Denn einmal steht hinter der wachsenden Zahl neuer Selbstän­
diger nicht nur der Wille zur Umgehung der Sozialversicherungspflicht, sondern 
eine grundlegende Veränderung der Arbeit, die auch die Trennung zwischen ab­
hängiger und selbständiger Arbeit immer mehr aufheben wird. Zum anderen 
bringen die Sanktionen für die Gründung neuer Selbständiger, die oft echte Zwei­
felsfälle sind, zu viel Unsicherheit, während das gesellschaftspolitische Klima und 
die eigenen Bekundungen der neuen Bundesregierung die Neugründung kleiner 
Selbständiger sehr positiv bewerten. 

- Verfassungs- und sozialrechtlich problematisch war, daß die VermUtung unver­
hältnismäßig viele Personen als A rbeirnehmer erfaßce, die tatsächlich keine waren. 
Auch war das Verhälmis Lwischen der neuen Vermutung und der weitcrbestehen­
den Verpflichtung zur Amtsermitdung bei der hoheitlichen Feststellung der 50-
zialversicherungspflich( nicht geklärt.!o 

Die handwerklichen Mängel wie die politisch rein defensive Orientierung des Kor­
rckturgeseczes führten dazu, daß die Regierungskoalicion die realen Auswirkungen 
des Gesetzes gar nicht mehr abwartete, schnell der Kritik nachgab und für die 
Konzipierung der Änderungen eine Kommission (Dieterich-Kommission) einseez­
te)' Deren Zusammensetzung zeigte, in welche Richtung die Reform gehen sollte: 
Neben den sozial pol irischen gehörten ihr auch die wirtschaftspolitischen Sprecher 
der beiden Bundescagsfraktionen von SPD und Grünen sowie zwei Vertreter be­
troffener (Groß-)Unccrnehmen (Hewleu-Packard; Gruner und Jahr) an, aber keine 
Vertreter der Gewerkschaften oder der Sozialversicherungsträger. Dementsprechend 
hieß die Neuregelung 1000 auch ,.Gesetz zur Förderung der Selbständigkcit~. Den­
noch bewahrten die Empfehlungen der Kommission,!' denen das Gesetz folgte,)) die 
G ru ndkonzepl ion des Korrektu rgesetzes [999. Die N euregelung 2.000 faßte die 
Vennucungsratbestände aber präziser und enger.!< Sie erhöhte die Anzahl der Krite­
rien, die vorliegen müssen, damit die Vermutung greift, von zwei auf drei, fügt aber 
zugleich ein fünftes Vermllrungskriterium ein, das den typischen Umgehungssach­
verhall des "oursourcing« betrifft: Der Auftragnehmer hat die Tätigkeit zuvor als 
Arbeitnehmer ausgeübt. Klargestellt wurde, daß weiterhin die Amtscrmictlungs­
pflichc bei Feststellung der 50zialversichcrungspflicht gilt und die Vernmrung ersc 
greift, wenn die Betroffenen ihrer Mitwirkung bei der Feststellung der Sozialver­
sicherungspfliehe nicht nachkommen. 

,S BT-Drs. 14145 S. 46 . 
'9 Vgl. au sfÜhrlic.h und mwN Bicback. 5Gb 2000. ,89 fr., '90/9'. 
JO Zu ihm ßic back (Fn. 29)· 
J 1 Vgl. Zwi,eknberi r.lu da Kommi"io n in NZS '999, 44J If. und Endbcncbt in N Z5 '999 Heft,,; S. XI H. 

Vorsil lcndcr w" der (ohemalige) Präsident des BAG,Prof. Dr.Thom",Diclcrich. AI, Sozia lrcchllcr 
gehöne der AUlor der Komm iss ion ;.1,n_ 

)l Zwischc: rtl>(Tiehl und E"dbenen, cbd . 
.I J V gl. BT-Ors. '411 S 55 v. 16. 10. '999. 
J4 ZU ihm: n aucr/Dill crlSchuslcr, NZA 1999. "97; ß. G"ul/\Vis.skirch. OB '999, '466; B. Schmidl, NZ$ 

~ooo. 57: ßicb3Ck, 5Gb 2000. ,8'9. 

Jf 
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Auch schon für die Regelung des Korreklurgcsetzes war klar, daß die vier Krilerien 
der Vermurung keine Änderung des Beschäftigtenbegriffes bracheen.)< Liegen die 
ersten beiden Kriterien des § 7 Abs. 45. J 5GB IV vor, nämlich die Merkmale »keine 
Beschäfrigung weiterer versicherungspflichtiger Arbeitnehmer" und ,.regelmäßig 
und im wesentlichen nur für einen Auflraggeber täcig«. handelt es sich nach § 1 

5. , Nr.9 SGB VI gerade nicht um einen Arbeitnehmer, sondern weiterhin um einen 
Selbständigen, allerdings um einen .arbeimehmerähnlichen Selbständigen«, der nun 

renccnversicherungspflichcig wurde. Dies macht die Neuregdung 2000 noch deutli­
cher. Der neue § 7 Abs. I S. 2 SGB IV definiert das abhängige Beschäftigungsverhält­

nis ausdrücklich mil den beiden traditionell anerkanmen Krieerien, Weisungsgebun­
denheit und Einordnung in eine fremde Arbeitsorganis;ltion. Die Definition ver­
wendet also keines der Vermutungskritcrien. Allerdings kann die Neuregelung des § 7 
Abs·4 SGB IV die arbeits- und sozialrechdiche Bildung dcs Begriffs ~Arbeitsver­

h~lmisu beeinflussen. weil es sich eben um einen »Typusbegriff« handelt, bei dem 
natürlich auch die Krirerien der Vemut\lngsregelung eine - vom Geserz nicht ge­

forderte! - stärkere Relevanz gewinnen. als sie vorher hauenY 
Ein weiterer Schwerpunkr dcr Neurcgclung .1000 lag bei den verf"hrensreclulichen 

Vorschriften. Neu ist der Ansan:) in die hoheitliche Konrrolle scärker kooperative 
Elemente einzuführen, um die Recbtssicherheit zu erhöhen und die Dunkelzjffer zu 

verringernY Mit dem neuen Anrragsverfahren gem. § 7a 5GB rv können Arbeit­
nehmer und Arbeitgeber bzw. Auftragnehmer und Auftraggeber die Feststellung der 
Beitragspflichrigkeit in einem besonderen Verfahren bei der Bundesanstalt für An­
gestelltenversicherung beantragen. lS Die Neuregelung ging davon aus, daß nur d.1nn) 
wenn die Versicherungsträger nicht gleich mit hohen Beirragsnachforderungen dro­

hen, sich die beteiligten Auftragnehmer und Auftraggeber freiwillig an die Sozialver­
sicherung wenden werden, um unklare Aufrragsvcrhältnisse auf ihre Beirragspflicht 
hin überprüfen zu lassen. In der Regel entsteht die Beitragspflicht mit Begründung 

des Beschäftigungsverhältnisses, werden die Beiträge spätestens nach 14 Tagen Wl(g 

und verjähren sie nach 4 Jahren (§§ 23, l5 5GB TV). Davon weicht § 7a 5GB IV ganz 
erheblich ab. Die Beitragspfliehr enlsteht erst ab Feststellung der 50zialversiche­

rungspflichr (§ 7a Abs. 6 S. 15GB IV), die Beiträge werden ersr mit U nanfechtbarkeit 
der FeststeUung der Beinagspflicht fällig (§ 7a Abs. 6 S . .! SGB IV). und Widerspruch 
und Klage gegen Status- und Beirragsbescheide haben emmals aufschiebende Wir­
kung (§ 7a Abs· 7 5GB IV). Der Aufschub der Beitragspflieht und der Fälligkeit 
setzen allerdings voraus, daß man sich nichl durchmogcln will, sondern das Verfahren 
spätestens citlen Monat nach Aufnahme der Tärigkeit einleitet. Weiterhin muß der 
Arbeitnehmer zustimmen und muß für die Vergangenheit eine der gesetzlichen Ver­
sicherung entsprechende Sicherung gegen die Risiken Krankheit und Alter haben. 
An den normalen Verfahren der Kontrolle durch die Beitragseim:ugsslellen (Knn­
kenkassen, § 18h 5GB IV) und die Rencenversicherungscräger (alle vier Jahre eine 
Betriebspriifung, § 28p SGB IV) änden das neue Recht nichts. laufen diese Ver­
fahren, kann man sich auch nichl mehr durch das Anfrageverfahren aus der Affäre 
ziehen (§ 7a Abs. I S. I l.. E-Ialbsalz 5GB IV). 

JS Vgl. DSG lS. I. '999 B J KR 1198 R, BB '999. r662. 166} =SozR )-S.Pj § 1 Nq und I:kngclsdorf, NJW 
'9?9, 18r7. [820; Söhnlcin/Moedlin. NZS 1999. 5.,So, lS,; n""d) I)B '999. s., 16 2. 1110 m.w. N. 

J6 Zum Ve rh:ilcni s der Neuregclung zum ArbcitochmcrlnnCllbcgriff Henrici, AIlR >000, I ir rc, der den 
Krit~ricn in § 7 Ab.'4 SGB IV cine . Tndiz"·irkung. >\lt,.kcnnl. loch weitergehend: Wank. RdA '999. 
297; kriL 7.U ihm ßid)Jck. SGb 1000, r39. '9'. 

J7 So d ie Kon,mission, Abschlußbcri,h! NZS '999 Heit ", S. XI, XII unfcr 11", b. 
J~ BT- Drs. 14 Ir 8) S S. u. 
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2. RentenversicherungspJ7icht für kleine Selbständige 

Auch die Versicherungspflicht für kleine Selbständige hat die Neuregelung zwar im 

Prinzip nicht geänden, jedoch präziser geflßt und das Übergangsrecht wesendich 
enrsclürfl. Kleine Selbständige sind gern. § 2 S. I Nr.9 SGB VI nur dann versiche­

rungspflichtig in der Rentenversicherung, wenn sie wirtschaftlich stark abhängig sind 
(Tätigkeit nur für einen Auftraggeber) und sie ökonomisch schwach sind (keine 

Beschäftigung versicherungspflichtiger Arbeitnehmer). Bei ihnen kann deshalb ver­

mutet werden, daß sie wenig oder keine Vorkehrungen zur Eigenvorsorge treffen. 
Dennoch bleibt die Abgrenzung des Personenkreises problematisch, weil anders als 
bei den bisher versicherungspllichtigen Selbständigen die neue Versicherungspflicht 
kleiner Selbständiger nicht an einen Beruf oder eine Tätigkeit wie den des Hand­

werkers oder Künstlers, sondern an sich leicht ändernde Sachverhalte (Zahl der 
Auftraggeber; Beschäftigung von Arbeitnehmern) anknüpft. Deshalb wal.' es sinnvoll, 
die Kriterien dahin zu präzisieren, daß sie nur dauerhafte Merkmale erlaßten. Das 
grun.dsätzliche Problem, hier nur eine Teilregclung getroffen zu haben, hat auch das 
neue Gesetz nicht behoben . Das ist aber kein juristisches, sondern ein sozialpoliti­
sches Problem. 
Die grundsätzliche juristische und sozialpolitische Kritik)? an der Einführung der 

Versicherungspflicht kleiner Selbständiger in § 2 S. I N r. 9 SGB VI, die BCI roffenen 
seien nicht schurzbedürftig bzw. die Gruppe sei nicht hinreichend plausibel abge­
grenzt, vermag nichr zu überzeugen. Wie schon betont, sind schon viele (alle) 

Selbständige pflichlversicheTf. ohne daß hier ein klares Prinzip erkennbar ist. Juri­
stisch, d. h. verfassungsreehtlich, ist der Gesetzgeber aber nicht verpflichtet, alle 
kleinen Selbständigen - etwa nach der Höhe des Einkommens - sozialversicherungs­
pflichtig zu machen, sondem er kann andere Kriterien wählen. Schon die Kommis­
sion • Fortcntwicklung der Rentenversicherung« der vorigen Bundesregierung hatte 

'997 eine entsprechende Erweirerung der Rencenversichcrungspflicht vorgeschlagen. 
Zur Abgrenzung der Versicherungspflicht wurde neben den beid",n jetzigen Kriterien 

allerdings lloch das vierte Kriterium des llten § 7 Abs. 4 S. I Nr. 4 (kein Auftreten am 
Markt) cmp{ohlen.40 

Da hier die Schulzbedürftigkeit bestimme wird, zwar auch, aber nicht überwiegend 
mil dem Ziel, das System der Sozial versicherungspflicht von Arbeitnehmern 7.U 

flankierell, empfahl die Kommission, die Kennzeichnung der Gruppe der neuen 
sozialversicherungspllichtigen Selbständigen als »arheiUlehmerähnlich« zu streichen. 

Der Gesetzgeber hat dies auch getan und damit die eigensrändige Bedeutung der 
Bestimmung der VersicherungspOicht in § 2 S. t Nr. 9 SGB VI betont.·' 
Aber die Probleme, nur eine TeilJösung der Sozialversicherungspflicht von Selbstän­
digen getroffen zu haben., sind offensichtlich . Letzrlich bleibT die Rentenversiche­

rungspflicht die Ausnahme. Da zu Beginn einer selbständigen Tätigltcie zwar die 
beiden Kriterien der Remenversicherungspflicht oft erfüllt sein werden, im weiteren 
Verlauf aber entfallen können, sollte der "Ausnahmetatbestand", Rentenversiche­
rungspflic1u nicht in einen noch gar nicht absehbaren Encwicklungsprozeß eingrei­
fen. Dies gilt vor allem für Neugründer, denen die Neuregelung deshalb eine Befrei­

ungsmöglichkeit für die ersten drei Jahre gab (§ 6 Abs . ta S. t Nr. ( SGB VI). Um 
flexibel zu sein und gleichzeitig Mißbrauch zu verhindern, gewährt die Neuregelung 
die Befreiungsmöglichkeit auch für eine zweite Neugründung. Zudem mußte jenen 

39 Buchncr, D.!l '999. '46. '49(1.; cl.,.,. .. DR '999, ZS'4, '5' 7. 
40 Bundtsmini .. cr für Arbeit und S07i,lordnung (Hrsg.). Vorschl äge der Komn'l1ssion " Fortenlwicklu n~ d~r 

Rcnrenversicherung-. Ohne Jahr (t997). S. 20. umer 111. I a l11 Ende. 
4' Ditsen Zusammenhang verkennt die Kri tik VOn Buch"", DB 1999.2 \ 14,2 \ '7 . 
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Selbständigen Venrauensschutz gewähn werden, die nach einer langen Tätigkeit als 
"cchte« Selbständige im Sinne eines allmählichen Ausscheidens aus dem Erwerbs­
leben ihre Aktivitäten zurückfahren und nun plätl.lich die Kriterien der Rentenver­
sicherungspflieht erfüllen, jetzt aber keine hinreichende gesetzliche Versorgung er­
werben können . D ie Neuregelung gibl hier mir dem IS. Lebensjahr eine eigene 
Befreiungsmöglichkeil (§ 6 Abs. Ia S. I Nr.2 SGB VI). 

ITJ. Die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes 

Die bisherigen Ansätze der alten und der neuen Regierungskoalilion beschränkten 

sich darauf, die "Scheinselbsrändigkeit .. zu bekämpfen. Dies ist nichl ausreichend, 
weil es immer eine Grauzone der "Scheinselbständigkeit« geben wird, so lange 
ArbeitnehmerInnen solche Beschäftigung bereirwillig oder auch gegen ihren Willen 
aufnehmen. Gegen die neue Regelung zur Scheinselbsrändigkeit in § 7 Abs. 4 SGB IV 
werden auch schon wieder U mgehungsstr3tegien propagiere" 
Deshalb isr der Ansatz der Dieterich-Kornmission, die Fesmellung der Arbeitneh­
merlnneneigenschafl verlahrensrechdich zu erleichtern, zwar notwendig, aber nicht 
ausreichend. Eine Lösung gibt es nur, wenn der klassische deutsche Weg verlassen 
wird, Arbeit ausschließlich in der Form abhängiger Beschäftigung sozial zu sichern. 
Wie die abhängige Arbeil im Arbeitsrecht muß auch die selbständige Arbeit im 
allgemeinen Vertragsrecht besser geschutzt und muß ein System der sozialen Sicher­
heit für die »neuen Selbständigen« aufgebaut werden. Zu vermeiden ist. daß neue 

hohe Schwellen, ausgrenzende Definitionen von Mitgliedschaften etc. geschaffen 
werden. 

1. Weitere Maßnahmen gegen die ScheinselbständigkeiL 

a. Gruppenbildung und klarere Bezeichnung Versicherungspflichtiger 

Um die FeststeUung der Arbeilllehmereigenschaft von EinzelfaHemscheidungen weg 
zu bringen und berechenbarer zu machen, haben Bundcsarbeits- und Bundessozial­
gericht in den letzten Jahren vermehrt »Gruppen .. abhängig Beschaftigter gebildet.4 ) 

Bei ihnen geht die Rechtsprechung davon aus, daß die Tätigkeiten in der Regel von 
Arbeitnehmern wahrgenommen werden. Solche Gruppen sind z. B. Personell, die in 
der Regel nur für einen Auftr;tggeber arbeiten als Tankwarte, Pflegekräfte, nicht 
programmgestaltcndc Mirarbeiler in den Medien, LKW-Fahrer ohne die Disposi­
rionsspielräume von Frachtführern, Volkshochschuldozenten in Kursen, die zu all­
gemeinen SchuJabschlüssen führen und deren Lehrpl:ine dementsprechend von der 
Kulturbürokutie minuziös geregelt sind. Personen in einfachen, untergeordneten 
Tärigkeiten. 
Dennoch bleibt diese Rechtsprechung auf den Einzelfall bezogen und isr für die 

Sozialverwaltung schwer handhabbar. Deshalb sollte die Gruppenbildung aufgegrif­
fen und mit normativer Autorität versehen werden. Im britischen Sozialversiche­
rungssysrem legt eine Verordnung der Regierung bestimmte Personengruppen fest, 

42 Hohmc;s,cr, NZS '999, LI) rr.; Rc;sercr/B;esingcr. BE '999. '006 ff. 
43 Vgl. die lJbcr<;chlcn bei Reistrer. 811 1998. '26oi f..; PC'tr'tn/Höpfncr. Die Anscsldhenvcrsichcrung 

'997. 6S ff., sowie Leidin ien On SpilY.cnvtrh:indc der Sozi ,,1vcrsichc.nmg~""ger v. ,6 6. '~99 Anl.gc -l. 
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bei denen es sich automatisch um abhängig Besehäfcigte handelt (Reinigungskräfte, 
Lckcorcn, Lehrer, Geisdiche etc.).H Ähnlich verfährt Frankreich," wo z. B. alle 
Journalisten, die ,mE Honor:ubasis arbeiten, alle Künstler, Schauspieler und Autoren, 
Personen, die gegen Emgelt in ihrer Wohnung fremde Kinder betreuen, Gepäckträger 
ctc. kraft Gesetz in das allgemeine Sozialversicherungssystem eingegliedert sind, und 
zwar unabhängig davon. ob sie abhängig Besehäfrigcc oder Selbständige sind oder wie 
hoch ihr Einkommen ist. 
Ein solches System der Typenbildung und Pauchalierung ist gerechtfertigt, Ar, da es 
Mißbrauch vermeiden hilft und da es für jene Tätigkeiten gilt. für die grundsätzlich 
von einer sozialen Sehutzbedürfrigkeit auszugehen ist (z. B. Verkaufsfahrer von 
lidkühlkenen, Ein-Mann-LK W-Fahrer, Reinigungskräfte etc.). Solche Typenka­
taloge sind dem deutschen Recht auch nicht fremd, wie z. B. der in § ,S EStG zur 
Umschreibung der "freien Berufe" oder der Katalog von Typen künstlerischer Tätig­
keiten io der KünsdersozialversicherungY Sie sind ~ber nicht ausreichend.'s Denn sie 
sind auf spezifische Personengruppen bezogen, führen also zu Abgrenzungsproblc­
men, und müssen immer wieder an die Entwicklung angepaßt werden. 

b. Kontrolle und Durchsetzung 

Schon die vorherige Bundesregierung hatte versucht, die Durchselzung der Sozialver­
sicherungpflicht zu effektivieren. Bis J 999 war die Kontrolle der Sozialversicherungs­
pflicht allein Aufglbe der Krankenkassen, die seit '993 verstärkt in Konkurrenz 
untereinander stehen und den Unternehmen oft eng verbunden sind, so daß mit 
einigem Recht vermUtet worden war, sie würden die Unternehmen nur lasch kon­
trollieren. j

? Sei( dem I. I . 1999 sind die Rentenversicherungsträger ausschließlich für 
die Kontrolle des Beitragseinzugs gern. lSp SGB VI zuständig geworden. Dies dürfte 
der Kontrolle mehr Biß gegeben und auch zu dem Unmut über das Korrekturgesetz 

von '999 beigecragen haben. Durch eine Änderung der Gewerbeordnung (§ 14 Abs. S 
Nr.7) erhalten die Kontrollbehörden neuerdings alle Gewerbeanmeldungen.!O Die 
Angaben über die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer und Art sowie Gegenstand 
des Betriebes lassen auch Rückschlüsse auf eventuelle ~Scheinselbs{ändigkeil" zu . 
Zwar müssen Betriebsprüfungen alle 41ahre stattfinden (§ lOP SGB IV), können aber 
nicht umfassend sein, sondern müssen sich auf Stichpwben beschränken.p Besonders 
problematisch ist auch. daß »Ein-Mann-Betriebe". die keine eigenen Afbeicnehmcr 
beschäftigen, von den Sozialversicherungsträgern keine Betriebsnummer erhalten 
und EDV-technisch nicht registrien sind. Auch erfaßt die p.cüfung der Unternehmen 
nach der Beicragsüberwaehungverordnung (§ 6) zwar seit t996F den ganzen Bereich 
des Rechnungswesens, insbesondere die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Aber um 

H 50C13[ 5ccuri!y Comribulions and Bcncli!s Au 1?91 Schedulc 1 und Schedule I paras 1-5 Soei.1 Security 
(Categoris,tion of E"ners) Regul~tions 1978 No. 1968. 

4 S Code de I. Sc",,';t'; ,oci,1c An. L 3' I-j. Zu den bisher ge,cheirerten Reformen. eine universelle Kran· 
kellversichcrung z u «haffen: Droil Sooi.l, lc rhn JuPpe Ill. NO.9ho '997 sowie Kaulmann, Sozialer 
FOr!schrit 1 1997. } H. 

46 Zur ,·"rfa,mnssrcchtlichcn Zul;isjlgkelt von Typi,i .. ~nscn und P,usch.li<.",ngen ger.de im S07.i :t1 rcc hl 
und bei der Einbeziehung in die Systeme des sozi,l.n Sch~tzes: D . Mcrten. vcrf" ,sun gsproblc me be i 
Ausweilung der Sozi.lvcnichcrungpDicht, in: ~. Spoyerer Soziolrechtsgespräch. -Ausweiltlr\g ib· S,, · 
zi<\lversicherungspHichl.?, J 99&. 65 If. 

47 Leitlinien der Spi1.l.enverb,ndc der $ozi.lvel"$ichtrungstr:iger v. ,6.6 . '999. Anlage I . 

4~ POSlttv·krimehe bn,ehllzung aueh bel ~t.lnmeyer, ZIS 1996. }801l. 
49 Vgl. di~ GC1clZcsbcgrundung zur Einluhrung der Prulkompeten7. der RV BT·Ors. ')11 !O\ S.6. 
50 Ges.,z , .. lJ . t!. '994, BGBII 1471. 
51 Vgl. auch die skeptisdlc EinschoilZung inder Anlwort des P.rhmcnurischen SU:tLSsekrel'rs im BMA. ßT· 

Drs . '3'7)05 s .• 1>. 
p Verordnung Y. JO \ . '996. BGßII 7l8. 
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mißbrauchliehe Fälle: der ,.Scheinselbständigkeit« aufzudecken, wäre es norwendig, 
Einblick in die Dienst- und Werkvecuäge, in die ges~mte Auftragsabwicklung und 
Geschäftskorrespondenz nehmen zu können. 
Ohne eine Erweitelung der Komrollbefugnisse und des Personals der Kontrollbe­
hörden sowie des Rhythmus der Kontrolle gerade auch bei kleinen und mittleren 
BeHieben wird sich das Dunkelfc.ld der "Scheinselbständigkeit« auch nach den 
jüngsten Änderungen kaum wirklich eindämmen lassen. Für diejenigen, die auch 
hier auf Deregulierung und Privatisierung setzen wollen, ein Vorschlag: Wenn die 
fesrsrelJung der Gebührenpflicht zu den Rundfunkanstalten oder die Vermittlung 
Langzeitarbeitsloser in Arbeit durch Private auf der Basis von Erfolgshonorar er­
ledigt wird, warum versucht man dies Modell nicht auch bei der Durchsetzung der 
Versicherungspflicht? 

2. Der Einbezug aller Selbständigen in die soziale Sicherung 

Die Auflösung der sozioökonomischen und rechtlichen Abgrenwngen zwischen 
abhängiger und selbständiger Arbeit wird anhalten. Auf Dauer kann die Sozialpolitik 
nicht gegensteuern und die -neuen Selbständigen« in den Bereich der abhängig 
Beschäftigten zurückholen. Das ist schon bei jenen schwierig, die als ~Scheinselb­
ständige" eigentlich Arbeitnehmer sind. Die Sozialpolitik muß sich vielmehr inten­
siver damit auseinandersetzen, wie sie diese neue Selbständigkeit ad~quat absichert. 
Das Ergebnis kann immer nur eine Vielfalc an Formen zwischen dem klassischen 
Arbeits- und Sozialschutz durch Arbeitsrecht und Sozialversicherung einerseits und 
dco-r völligen Freiheit von staatlicher Intervention und SchUlz andererseits sein. 
Noch einmal sei betOnt, daß die Fixierung des sozialen Schutzes im Arbeits- und 
Sozialrecht auf Arbcitnehmerlnnen dazu führt, daß die Schwelle zwischen ihnen Und 
den Selbständigen extrem hoch iSL Solange für die Arbeitgeber die neue Selbstän­
digkeit eine »billigere« Alternative ist, mit der sie die Lase der sozialen Sicherheit auf 
die Beschäftigten abwälzen können, werden sie zunehmend mehr diese Option 
wählen, evtl. sogar dann, wenn sie ansonsten kaum vorteilhafter als Lohnarbeit ist. 
Ein flexibles $chuczsysrem muß solche »Umgehung.gewinne« verhindern, gleich­
zeitig aber gegenüber einer wirtSchaftlich sinnvollen und von beiden Seiten gewollten 
Wahl selbständiger Erwerbsarbeit neutral sein, sie unabhängig von der Form dann 
schützen, wenn sie schutzbedürftig ist. 
Zudem ist die Schwelle des sozialen Schutzes und der gesamte Block der -sozialen 
Kosten« für die Uncemehmer besonders hoch, solange Arbeirs- und Sozial recht eng 
verbunden bleiben. Eine Entkoppehmg würde beide Schurzsysteme bei der Absiche­
rung der Selbständigen entlasten und differenziertere Lösungen ermöglichen. 

a. Vom Arbeitnehmenchutz zum Arbeitsschutz 

Daß auch für Selbsrändige mehr »A rbeilsschutz« zu entwickeln ist., hat das Bundes­
~~rfassungsgericht in seiner H;lOdelsvertrelerenrscheidung von 1990 betont. l ) Es hal 
aus der Garanlie der Berufsfreiheie in Art. 12 GG das Gebot des Staates :l.bgeleitet, den 
winschdtlich abhängigen, persönlich ::tber selbstindigen H:mdelsvertretern, die ~Iso 
keine ArbeitnehmerTnnen sind, einen Mindestschutz zu gewähren. Auch gih z. B. der 
Gesundheirsschulz gern . § 61 S 8GB nicht nur für Arbeitnehmer, sondern für alle 

53 BV,rIGF. S., 1~2 Alig . duu Linnenko hl , BB '998, H If. 
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Diensrverpflichreren", und bezieht sich d_s Arbeilssehutzrecht auf alle in eincm 
Betrieb Beschäfrigle (z. B: § 1 ArbSchG), was auch die "arbeitnehmer;ihnlichen 

Personen" i. S. d. § 5 ArbGG umfaßt.1l Teilregelungen gibt es für selbständige Han­

delsvertrcter in §§ 84 H. HGB. 
Das Arbeitsrecht knüpft seine SchutzwirklIng an zwei Aspekte an: (J) an die exis­
tentielle Angewiesenheit des Arbeitnehmers auf den Verkauf seiner Arbeitskraft und 

(2) an die persönliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber und die Einordnung des Ar­
beitnehmers in den Herrschaftsbereich des Arbeitgebers, den Betrieb und die Ar­

beitsorganisation. Dies spiegelt sich auch in der Bildung des Begriffs Arbeitnehmer 
wider. 1o 

Bei den »neuen Selbsrändigen « verlangt der ersle Aspekr staatliche lntervention, 
während der zweite so stark flexibilisien isr, daß er sich einer allgemeinen rechtlichen 
Regelung entziehen wird und die traditionellen autonomen Instrumente des Arbeits­
rechts (Tarifvertrag, Mitbesrimmung) ihn schwer erreichen können . Wegen der Auf­
lösung der klassischen, räumlich-gegenständlichen Abgrenzung von Arbeitsverhält­
nis und Betrieb durch die neuen Kommunikationsrechniken und Organisatioos­
formen ist es sicherlich gerechtfertigt, den personellen Bereich des Mitbestimmungs­
reches des Betriebsrats neu zu definieren und z . B. »arbeitnehmerälmliche Personen« 
auch in den Schutz der betrieblichen Mitbestimmung einzubeziehenF Auch ist in 

Vergessenheit geraten, daß Art. 9 Abs. 3 GG, das Grundrecht der gewerkschaftlichen 
Betätigung, "jedermann" gewährr ist und auch die Regelung der» Winschaftsbedin­
gungen" schützt, also z. B. nArbeitnehmcrähnlichen« zusteht, was jetzt schon § lla 
TVG regelt .ss Allerdings hängr die Wahrnehmung dieses Grundrechts \'on der 
Durchsetzungsfähigkeil der Koalitionen im Bereich neuer Selbständigkeit ab. Und 

daran mangelt es.19 Deshalb ist ein sehr viel höheres Maß an staatlich flankierender 
Regelung notwendig, wie es jetzt z . B .• halboffizicll« für ein System von kollektiven 
Gesamevertragen zwischen den Verbänden der Urheber und der Verwener mit dem 

Reche auf Verhandlung und Anrufung einer $chiedsstelle vorgeschlagen wird.~o 
Schließlich ist das neue Datenschutzrechr sehr viel stärker auch auf den Schutz der 
"neuen Selbständigen« anzupassen, die o(! über die neuen Kommunikalionstechni­
ken permanent an ihre Aufrraggeber gebunden sind. Das Problem bleibt ~\Jerdings, 
daß die Arbeitsbedingungen der .neuen Selbständigen .. w verschieden sind und es 
deshalb schwer iSf, für sie einen allgemeinen Arbeitsschutz zu entwickeln. 
In gleichem Maße wie Arbeitnehmerlnnen sind die Selbsrändigen sozial und öko­

nomisch schutzbediirf"rig, weM ihre Arbeitskraft ausfällt. Die Sicherung gegen Ri­
siken der Abhängigkeit vom Verkauf der Arbeitskraft ist weitgehend aus dem Ar­

beitsverhältnis ausgelagert und dem System der sozialen Sicherheit übertragen. Die 
Hauptlast der Absieherung »neuer Selbständiger« wird also bei den Systemen der 
sozialen Sicherhcir liegen. 

H R,rblc, Z(A ",8, H' (r.; App1"IJF r.\l1IZioc h, AuR '99&, 96fr. 
j \ Vgl Kiuncr /Picpcr, Arbci"schu.zrcdH '999. § l ArbSchG Rz. 11 . 

j~ llocmh, Z(A '998, iSS [f. ; S,.inmc)'er. Z{S '996, J~8 H. 
P Vgl. PI. nd er, DB '999. Hol!. 
sS Kcmpcn /Zachm, TVG. 1. A ufl. '997 .. § , l' Rz . J. 
S9 Böhret und O llcrm.nn/V, nse!ow, Mitbestimmung I ,/'999. 45 [[., 4 ~ rr. 
60 Vorschlag ciner Gruppe \'011 Professoren und R,cht crn ,u[ AJ>roßung des ßMJ fur einen En.wurf cin., 

Geset ze;; zur Starkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Kun"lcr" v. 2l . j . tooo. 
im Inlmm unter www.bmj .bund .dclggv/cntwurh .pdf.don •. u § )6Urheb.rw.hru.hmungsG. s. 7, Jl Cf. 
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b. Der Einbezug aller Selbständigen in die Sozialversicherung 

fn der Europäischen Gemeinschaft ist die Bundesrepublik fast das einzige Land, das 
die Selbständigen, insbesondere die »neuen Selbständigen..-, nur sehr lückenhaft in die 
Grundsysteme der sozialen Sicherung einbezogen hat.61 In dem Überblick über die 
Entwicklung der sozialen Sicherung in der EU im Jahre 1999 heißt es: "Die in einigen 
Mitgliedstaaten traditionelle Trennung zwischen Regelungen der Arbeitnehmer und 
denen der Selbständigen verblasst in zunehmendem Maße«.6' Auch von offizieller 
Seite, wie dem Präsidenten der Bundesversicherungsansralt für Angestellte, wird 
intensiv diskurierl, die Selbständigen in die Rentenversicherung einzubeziehen.6

) 

Viele europäische Staaten haben .. Staarsbürgersysteme«, die alle Bürger unabhangig 
von ihrem Erwerbsstarus absichern. In den skandinavischen Ländern, Großbritan­
nien/Irland und faSt allen südeuropäischen Ländern gibt es eine solche Staatsbürger­
versorgung in der Krankenversicherung als »nationaler GesundheiLSdienst«.61 In der 
Absicherung des Alters und der frühzeitigen Erwerbsunfähigkeir gibt es reine Staats­
bürgerversorgungssysteme oder eine allgemeine, alle Erwerbstätigen erfassende So­
zialversicherung (pBeveridge«-Systeme) in Skandinavien, den Niederlanden und 
Großbritannien sowie Irland. Aber auch die anderen Länder haben ihre Altersver­

sorgung meisr auf Selbständige ausgedehnt, in Südeuropa, Frankreich und Belgien 
über umfangreiche Sondersysteme für Sc1bständige,6J die zunehmend angeglichen 
werden.66 Selbst Österreich mit einem dem deutschen vergleichbaren Sozialversiche­
rungssystcm haI seie 1996 in mehreren Anläufen die »neuen Selbständigen~ in die 
gesetzliche Pensions- und Krankenversicherung einbezogen.67 

Der Aufbau einer sozialen Sicherung für die »neuen Selbständigen« stellt das deutsche 
Sozialversicherungssysrem zwar vor schwierige, aber lösbare Probleme. 
Die Umschreibung des zu schützenden Personenkreises: Die bisherigen Lösungen für 
Selbständige erlaßten immer klar nach berunichcn Kriterien abgegrenzte Gruppen. 
Bei den »neuen Sclbscändigen~ geht dies nicht mehr, da sie in allen möglichen 
beruflichen Feldern arbeiten. Die ~neue Selbständigkeit« isr genauso unspezifiscb­
allgemein wic ihr Gegenstück, die abhängige Beschafrigung als ArbeirnehmerIn. Die 
zu schützende Gruppe muß also nach allgemeinen Kriterien definierr werden, und sie 
wird damit porentiell alle Selbständigen erfassen, für die es keine eigenen Systeme 
gib!. 
Die österreichischen Erfahrungen zeigen, daß einzelne, besonders schutzbedürftige 
Gruppen von Selbständigen nur sehr schwer abgegrenzt werden können.6~ So h .. [(e 
man zuerst nur jene Selbständige in die Sozialversicherung einbezogen, die dauerhaft 
in Beziehung zu einem Auftraggeber stehen (z. B. Softwareentwicklung, Berawng 
und Betreuung, freie Mitarbeiter in den Medien). Um Umgehungsmöglichkeiten zu 

61 Vgl. Laroque, Sozi.lsch L>'-1. d" ... SdbSländigen in Europ". ;,1; IVSS und CANAM (Hr<g.), Sozi"le S;c.herhe;, 
und die Emwicklung der selbS!indigen Erwcrbsr,üigkci, außrrhalb der L.,ndwil"!seh.h. Gen( '99i. I) 1 (f. 
sowie den ßeriell! von U. Pe,ersen, Europ äische Regionalt.gung in Paris, DAngVcrs '998,93 rr. V~1. ~uch 
den Berich, der Kommission der EU Vh71190 - EN - A. De Rcus/E. Cornen/A. EI7ing., Social 
Pro'cc,ion 01 Scll·Employ,·d Worker ;1nd Hc!p"'Spou,cs, Fin,1 Rcport. '989. 

6. Kessler, Da, J .hr des N"chdmken" in: Euror'isc!.. Kommi«ionJM ISSOe, tnt wicklung der Sozi.lcn 
Sicherheit in den MilglicdsL1aton: Beriell!c der Korr~spond cl\len, '999. ), 6. 

6) Ri,chc, Sozi.le Sicherheit '999. )81, )86. 
64 MISSOe, Entwicklung der Sozialen SlCh.,hei, in den ~li'ghcdSl.o,cn, '999, '4); Mills u. ~., He,hh 

Svstem DecenlrolizO!ion, Genf 1990; Knieps, Gc.u nd hci, und G esell schaft, (998.4011. 
61 Al s Bei,piel der Übcrbl iek über die f r.mzösischen Sond"rsyslcme ,k r A Ilcrsversorgu llg fü r SclbS!ändigc 

bei Ka uf ", ,, nn, 1)1. AngcS!c1itcnverslc he rung '997. ~Jo fr, SOwIe LaqUl nJ A. Lc Vig" n, Pro,ec,;on SOCIaIe 

des nM·.,I,ri.:!. Liaisons sociaks, Paris Fcb. '997, 711. 
M Kessler (Fn. 61), 6. 
67 Zu die«n Rcformcn vgl.J. Wo's, Soziale Sicherheit. 1998.49 (f.: Tom.ndl, Fcmchnf, H. E Zacher. '998, 

11 171f.; ders .. Ze'lSch"f, (ur Arbeirsrcch, und Sll zial,e"ht, Wien '998,9 (I. 
6& Tomondl, ebd. 
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verhindern, mußte man dann aber auch jene erfassen, die noch andere Auftraggeber 
haben, aber überwiegend von einem Aufrraggeber abhängen, oder solche, deren 

Auftragsverhältn..is in mehrere Auflfäge oder Werkvenräge aufgespalten ist. Wegen 
unvermeidlicher Abgrenzungsprobleme setzte sich dann die Lösung durch, alle 

Selbständigen ab einem bestimmten Jahreseinkommen versicherungspflichtig zu 
machen. 
Beschreibl man den Kreis der VersicherungspflichI so allgemein, läßI sich aber kein 
"Arbeitgeber« mehr finden, den man mit der einen Hälfte des Beitrags belasten kann. 
Schon die Lösung in der Künstlersozialversicherung zeigt ja, daß dies nicht möglich 
ist und nur eine allgemeine Umlage der ~ Vermarkter« bzw. Auftraggeber in Frage 
kommt. 
Differenzierung nach Schutzbediirftigkeit: Eventuell kann man auch nach Schutz­
bedürftigkeit differenzieren und Selbständige aus der Sozialversicherungspflicht her­
ausnehmen, die ein bestimmtes Einkommen überschreiten, Allerdings sollte man 
dann nicht wieder den Fehler machen, den man in der Krankenversicherung bei den 
abhängig Beschäftigten gemacht hat, die die Versicherungspflichtgrenze überschrei­

ten. Sie haben das Wahlrecht, in der Pflichtversicherung zu bleiben oder sich privat zu 
versichern. Damit können sie inren Versicherungsschutz optimieren. So bleiben sie zu 
Lasten der Pflichrversicherten dann in der Sozialversicherung, wenn sie viele Ange­
hörige milversichern können, was in der Privarversicherung zu teuer käme. Die 
freiwillig versicherten Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung haben des­

halb f:tsl doppelt so viele mirversicherte Familienmitglieder wie vergleichbare Pflicht­
versichene.69 Und dies geht zu Lasten der Pflichrvcrsichenen, die solche Wahlfreiheit 
nicht haben.!o Will man überhaupt eine Versicherungspflichtgrenze einführen, sollte 
man deshalb die Sclbstandigcn :lucomatisch ab einern bestimmten Einkommen aus 
der öffentlichen Pflicheversicherung aussteuern, wie es in der niederländischen so­
zialen Krankenversicherung geschieht. Sozial verträglich ist dies dann, wenn gleich­

zeitig die Privat-versicherung verpflichtet ist., für besonders Risikobehaftete und 

Familienmitglieder noch annehmbare Versicherungs- und Beirragsbedingungen an­
zubieten. Dies wird wiederum nicht olme eine soziale Regulierung der privaten 
Pflichrvcrsicherung möglich sein, wie sie jetzt schon in der privaten Pflegeversiche­
rung existiert (§§ IIOI! II SGB XI). 
Die Art der Einbeziehung kann sehr vielgestaltig sein: 
- Öffentliche Zwangsversicherungssysteme, wie die bisherige deutsche Sozialver­

sicherung, oder private Pflichlversicherungen wie die niederländische Krankenver­
sicherung, etwa in dem Sinne, wie wir es für die private Haftpflichrversicherung bei 
Kraftfahrzeugen kennen (Versicherungspflicht; Fesischreiben einer Mindestsiche­
rung). 

- Bei Einbeziehung in die Sozialversicherung können für Selbständige Sonder­

systeme mir modifizierten Leistungen, niedrigeren Beitragssätzen etc. geschaffen 
werden oder sie können in die aJlgemeine Sozialversicherung integriert werden. 

Selbständige in die allgemeine Sozialversicherung einzubeziehen. hätte den Vorteil, 
daß sie auch von der sozialen Umveneilung innerhalb der ~Ilgemeinen Sozialver­
sicherung profitieren oder zu ihr beitragen könnten. Sie härten dann aber den ganzen 
Beitrag z.u zahlen. 
Finanzierung: Wegen der Schwierigkeit. einen »Arbeitgeber« dingfest zu machen, 
müssen die Selbständigen ihre Beiträge in voller Höhe allein tragen. Dadurch ver-

69 A. B. url" M. PlaH, Fcmchril, [ur H. Lampe". 1995. 195 H., ,o~. 
70 Insowci, .,uch skep,isch: \\(1. Tcgrmcicr. in: 8. Sporer<r Sozi.lrechrsgcsprilch, .Auswei,ung der SozL.lvcr­

sic hcl"llngsp flichr <? '99g• SIll .. 10l. 

4J 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-29 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 19:26:16. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2001-1-29


44 lieren die ArbeitnehmerInnen, nicht aber die Arbeitgeber, jeden Anreiz, ihre Tätig­
keit in eine (schein-)se!bständige Tätigkeit umzuwandeln. Um diese Beitragslast der 
~neuen Selbständigen« zu verringern und die Auftraggeber an ihr zu beteiligen, wäre 
zu überlegen, die Auftraggeber durch spezielle Steuern, einen Teil der Mehrwerr­
steuer oder Abgaben aufWerkverrrägc in die Finanzierung der Sozialversicherung der 
Selbständigen direkt oder über einen Fonds einzubeziehen, wie dies schon in der 
Künstlcrsozialversieherung praktiziert wird. Dabei muß der Anknüpfungspunkt für 
eine solche Abgabe möglichst nah an der Beschäftigung Selbständiger liegen. Denn 
das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Kun~r1ersozialversichcrung 
den Spielraum für eine solche Abgabe zwar sehr weit gezogen, aber eine gewisse 
ökonomische und soziale Verbindung zwischen den Abgabepflichtigen und den z.u 
schützenden Risiken verlangt. 71 

Abzudeckende Risiken und Leistungen: Man kann nurdie wichtigsten oder man kann 
alle klassischen Risiken absichern, nämlich Krankheit, Alter und Erwerbsminderung, 
Arbeits- und Bet-ufsunfall sowie Pllegebedürftigkeit. Man kann selbst einen Teil der 
Selbständigen in die Arbei(slosenversicherung einbeziehen, wie dies jüngst Schweden 
bei den Landwirten getan ha(, die Arbeirslosengeld erhalten, wenn sie ihren Betrieb 
endgiJhig aufgeben." Man sollte die Mitgliedschaft zur Arbeitslosenversicherung 
aber auf jene Fälle beschränken, bei denen die Aufgabe der alten selbständigen 
Erwerbstätigkeit gut feststellbar ist. Da die ~neucn Selbständigen. äußerst unter­
schiedlicb in ihren Interessen sind, kann man sich auch auf eine Basissicherung für das 
Alter beschränken, wie schon jerzt die Sozialversicherung der Handwerker und der 
Landwirte in Deutschland Elemenre einer »Grundversorgung« enthält. Ziel wäre, 
eine Mindestversorgung zu gewährleisten, die oberhalb der Sozialhilfe liegt, und die 
restliche Absicherung der privaten Vorsorge zu überlassen. Dies hat nalürlich A us­
wirkung auf die anderen Komponenten des Systems. Es wäre kaum vereinbar mit 
einer Integration in die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung des jetzigen Typs, 
die auch nach den anstehenden Änderungen nur wenig Elemente einer allgemeinen 
Grundversorgung hat. 
Staatsbürgervenorgung/Grundvcnorgung: Eine Option kann hier nur sehr kurz und 
allgemein diskutiert werden. Natürlich bietet sich als allgemeine Lösung des Prob­
lems an, das deutsche System der Sozialversicherung stärker hill zu einer allgemeinen 
Staatsbürgerversorgung zu entwickeln. Ein solches System sichert alle und hat keine 
Abgrenzungsprobleme. Die bisher weitestgehenden Vorschläge sind solche einer 
allgemeinen Grundversorgung, negativen Einkommensteuer, Bürgergehalt ctc.7> So 
verlockend solche Vorschläge sind, so problematisch und schwierig isr ibre Um­
setzung. Dies gilt schon für den Übergang von unserem System der Sozialversiche­
rung, dessen Ansprüche im Kern ja durch die Eigentumsgaranrie gesichert sein sollen 
und nicht einfach aufgegeben oder nivelliert werden können. Vor al km vergessen die 
Befürworter eines solchen Systcmwandels aber, daß sieh gerade die europäischen 
Systeme der allgemeinen $taatsbürgerversorgung zumindest in der Rentenversiche­
rung immer stärker zu beitragsfinanzienen Systemen hin entwickeln.7' Dahinrer steht 
die große Anziehungskraft aller beitragsbezogenen Sozialversicherungssysteme. Sie 
basieren auf der klaren, weithin akzeptierten Gerechtigkeitsvorstellung von Leistung 
und Gegenleistung, wonach jeder - auch der Niedrigverdiener - möglichst viel 'Zu 
seiner eigenen sozialen Sicherung beitragen soll. 

7' BVcrfGJ:: 75. 108 

7' Köhler. Sozialer ForlSchrilt '997. lj fi. 
n R. H~u,cr, Ziele und Möglich keiten einer s07.ialcn Grundsieherung, '996 und K .. ltenborn , Modene der 

Grundsicherung: Ein syst emati scher Vergleich. ' 995: dcrs., G«v. Monltsh.ft( '9.98. )87 (f. 
74 Kohler, Die A ngestell tCll versicherung 1999. 78 ff. 
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Allerdings ist die Versicherungspflicht für alle »neuen Selbständigen« ein erster 
Schrin in die Richtung einer allgemeinen Volksversicherung. Sie verbaur nicht weiter­
gehende Lösungen, sondern bereitet sie vor. 

3. Senkung der Lohnnebenkosten durch SteuerJinanzierung 

Die Schwellen im sozialen Schutz zwischen Selbständigen und Arbeirnehmern wer­

den auch dadurch abgebaut, daß die Lohnnebenkoslen der sozialen Sicherung gesenkt 
werden. Erst zögerlich werden seit ncuscem die Beiträge zur Sozialversicherung 
dadurch gesenkt, daß die sogenanntcn versicherungsfremden Leistungen aus dem 
öffentlichen Haushalt finanziert werden (Mehrwerrsteuererhöhung zur Steigerung 
des Bundeszuschusses zur Renrenversicherung) und aus der Ökosleuer ein Teil der 
Kosten der Sozialversicherung finanziert wird. 
Sogleich stellt sich dann aber wieder die Frage nach der Gleichbehandlung. Weshalb 
sollen von diesen Subventionen nur die abhängig Beschäftigtcn in den klassischen 
Systemen der Sozialversicherung profitieren und nicht die ebenso schutzbedürftigen 
»neuen Selbständigen ,, ? Je mehr die Sozialversicherung aus allgemeinen Steuermit­
teln finanzien: wird, um so mehr muß sie auch allen Bürgern, und das heißt vor allem 
auch den Selbständigen, zugutekommen. 

4. Einwände 

Verteuert es ihre Arbeit, wenn die ~ neuen Selbständigen « in die allgemeinen Systeme 
der sozi~len Sicherheit einbe~ogen werden, so daß die Nachfrage nach ihrer Arbeit 

zurückgeht? Bei der BeanrwortUng dieser Frage gehr es einm~1 um prinzipielle 
Aspekte, die nicht oder nicht allein umer dem Blickwinkel des M~rkres diskutiert 
werden dürfen: Welche SCbU!zstandards wollen wir für die »neuen Selbständigen« 
realisieren? Inwieweit wollen wir sie mit den abhängig Beschäftigten und vielen der 
alten Selbständigen gleichbehandeln ? 
Viele der hier vorgeschlagenen Lösungen führen zudem nicht dazu, die Kosten hir die 
Nachfrager selbständiger Arbeit zu erhöhen. Um »Unternehmungslustige« nicht 
abzuschrecken und ihre Invesutionsbereirscha([ in den ersten Jahren zu stärken, 

kann man überlegen, sie zu Beginn der Selbständigkeit mjt geringeren Beiträgen 
zu belasten (bei ebenfalls geringeren Leistungen) und/oder Beiträge bis maximal zur 
Höhe des Durchschnirtsverdienstes aller Versicherungspflichtigen zu erheben. Für 
die erstmals in der Rentenversicherung versicherungspflicluigen 5e1bstandigen und 
arbeitnehmerähnlichen Selbständigen ist dies neuerdings gem. §§ '4 Abs. 4 5GB IV 
und §§ 161 Nr. 5 und 165 Abs. ! SGB VI auch die Basis der Beiträge. 
Schließlich ist zu bedenken, daß die Kosten der sozi~den Sicherung Selbständiger 
immer anfallen. Es gehe nur um die Verteilung dieser Kosten il.uf den Staat, die 
öffentlichen Systeme der sozialen Sicherung, die Privarversicherung, die Nachfrager 
nach selbsrändiger Arbeic und die individuellen Selbständigen selbst. Da man weiß, 
daß die bisherige Lösung, die soziale Sicherheit völlig den individuellen Selbständigen 
zu überlassen. weder für die Selbständigen selbst noch für das gesamte Gefüge der 
so~ialen Sicherung optimal ist, muß man nach Alternativen suchen. 
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